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ANLAGE 1: BILDNACHWEISE ZUM GEBIET 

 

 

Titelbild: 

Blick nach Südwesten über die Vorhabenfläche. Im Hintergrund, das unmittelbar daran angrenzende 

Landschaftsschutzgebiet mit Streuobstwiesen und bewaldetem Höhenrücken (Foto: M. Angster). 

Bearbeitet durch:  

Dipl.-Ing. (FH) Landespflege Marion Angster (Habitatprüfung, Brutvögel, Fledermäuse, Text) 

Dipl.-Biol. Ansgar Poloczek, Brutvögel 

Dr. rer. Nat., Dipl.-Biol. Burgel Schalkhaußer, Reptilien, Tag- u. Nachtalter (Stichprobenunter-

suchung) 

Stand: 08.07.2021 
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Vorbemerkungen: 

Das Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und Naturschutz (Stellungnahme vom 31.01.2018) 

forderte für die Artengruppe der Fledermäuse eine vertiefende Untersuchung hinsichtlich deren 

Nahrungshabitatnutzung im Untersuchungsgebiet. Ergebnisse der vertiefenden Untersuchung 

- siehe hierzu Kapitel 4.1.1 ff.). Stand: 20.07.2018 

 

Da sich der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Jahr 2021 in Bezug auf den West-

rand etwas verändert hat, hier wurde die Abgrenzung jeweils um ein Flurstück erweitert, wurde die 

Artenschutzrechtliche Voruntersuchung in Bezug auf diese Bestandsdaten aktualisiert. 

Stand 08.07.2021. 

 

 

 

1  ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

 

1.1 ALLGEMEINES 

 

Die Stadt Heimsheim beabsichtigt die Erschließung des Gewerbegebietes Egelsee II. 

Bereits erschlossen wurde der 1. Teil des Gewerbegebietes - Egelsee I. Dieser Gewerbegebiets-

abschnitt befindet sich östlich der Landesstraße L 1134. Sowohl Egelsee I als auch das geplante 

Gewerbegebiet Egelsee II sind zentral an der Bundesautobahn A 8 zwischen Stuttgart und Karls-

ruhe gelegen. 

 

 

Abb. 1: Lage im Raum, siehe roter Kreis. Kartengrundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt 

für Umwelt Baden-Württemberg (2021), modifiziert, unmaßstäblich 
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Abb. 2: Bebauungsplan-Vorentwurf Gewerbegebiet ĂEgelsee IIñ. Verfasser: mquadrat, kommunikative Stadtentwicklung  

Bad Boll (Stand Mai 2021) 
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1.2 RELEVANZPRÜFUNG/VORUNTERSUCHUNG 

 

Die Relevanzprüfung hat im Vorfeld zu prüfen, welche Arten der FFH-Richtlinie mit Vorkommen in 

Baden-Württemberg (nach LUBW) bzw. ob europäische Brutvogelarten nach der EU-Vogel-

schutzrichtlinie VSR vom Vorhaben betroffen sein könnten. Durch eine Abschichtung, einem 

schrittweise vollzogenen Ausschlussverfahren anhand bestimmter Parameter (z.B. Verbreitung, 

Habitatansprüche) werden Arten als relevant bzw. als nicht relevant identifiziert (da nicht vom 

Vorhaben betroffen), um sie im letztgenannten Fall im weiteren Verfahren nicht mehr zu 

berücksichtigen. 

 

 

2  UNTERSUCHUNGSGEBIET 

 

Der Untersuchungsraum befindet sich an der nördlichen Peripherie Heimsheims, unmittelbar südlich 

angrenzend an den Autobahn-Anschlusspunkt ĂHeimsheimñ. Das Umfeld der beiden 

Gewerbegebiete (Bestand und Planung) ist durch landwirtschaftliche Nutzungsstrukturen bzw. 

Waldareale geprägt. Westlich schließt unmittelbar ein Landschaftsschutzgebiet an das geplante 

Gewerbegebiet Egelsee II an. Daran folgt weiter im Westen, hinter einem bewaldeten Höhenrücken, 

die Justizvollzugsanstalt Heimsheim. 

 

Der Geltungsbereich weist im Bebauungsplan-Vorentwurf (Stand Mai 2021) eine Fläche von ca. 7,5 

ha auf. 
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Abb. 3: Realnutzung im Untersuchungsraum mit Acker und Grünland sowie Feldgehölzen am östlichen Gebietsrand. Östlich angren-

zend an die Mönchsheimer Straße (L 1134) folgt das bereits realisierte Gewerbegebiet Egelsee I. Der Abgrenzungsbereich mit Stand 

2021 ist mit roter, unterbrochener Kontur dargestellt. Kartengrundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW 

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (2021), modifiziert, unmaßstäblich 
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Die Untersuchungsfläche genauer der Abgrenzungsbereich besteht zu großen Teilen aus intensiv 

bewirtschafteten Ackerflächen. Ein kleinerer Teil unterliegt aktuell einer intensiven 

Grünlandnutzung. Die Bewirtschaftungsrichtung der Ackerfluren verläuft parallel zur Mönchsheimer 

Straße (L 1134). Zwischen diesen Ackerflächen respektive dem Grünland und der Mönchsheimer 

Straße verläuft ein geteerter Feldweg, begleitet durch einen ca. 1,5 bis 2 m breiten Grünstreifen 

(Trittpflanzenbestand) sowie einen kompakten Feldgehölzstreifen. Dieser Gehölzstreifen mit 

Trittpflanzenbestand befindet sich westlich der Landesstraße L1134. Teilweise setzt sich dieser 

Gehölzstreifen mit Unterpflanzung jedoch auch östlich der Landesstraße fort und hier auf einer 

Länge von ca. 140-150 lfm. 

 

Die landwirtschaftlichen Kulturen im Untersuchungsraum können visuell in drei Abschnitte unterteilt 

werden. Der nördliche und der mittlere Bereich werden größtenteils einer ackerbaulichen Nutzung 

unterzogen. Ausschließlich die westlichen Bereiche unterliegen einer Grünlandnutzung. Der 

südliche Abschnitt besteht zu großen Teilen aus intensiv bewirtschaftetem Grünland, unterbrochen 

durch kleine Ackerparzellen. Diese drei Bereiche werden wiederum durch Graswege unterbrochen.  

 

Im Anschluss an den Abgrenzungsbereich/Geltungsbereich des Bebauungsplanes folgt am 

südwestlichen Ende ein mit niedrigen Laubgehölzhecken umfriedeter Feldgarten. Hier steht im 

Süden eine Gruppe hoch aufgewachsener Koniferen. Weiter gehören hier zum Inventar eine kleine 

Geschirrhütte, ein Holzlagerplatz sowie eine mit Obstbäumen bestandene Wiesenfläche. Weitere, 

im Westen angrenzende Kontaktlebensräume, bestehen aus Feldgehölzhecken mit Grünland bzw. 

in der weiteren westlichen Abwicklung aus Streuobstwiesen. 

 

Der beschriebene Untersuchungsraum, der die Kontaktlebensräume miteinschließt, befindet sich in 

leichter Hanglage, vorgelagert zum bewaldeten Hangrücken, im Übergang zur Justizvollzugsanstalt 

Heimsheim. Der Hang fällt von Westen in Richtung Südosten ab. 
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3 SCHUTZGEBIETSAUSWEISUNGEN 

 

 
Abb. 4: Abfrageergebnis zu den Schutzgebieten nach LUBW, 

ohne Abfrage des Biotopverbundes und ohne Abfrage zu FFH-

Mähwiesen. Landschaftsschutzgebiete grün, geschützte Biotope rot. 

Abgrenzungsbereich, siehe rote unterbrochene Kontur. Karten-

grundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, modifiziert 

(2021) 

 

 
Abb. 5: Abfrage zu ausgewiesenen Biotopverbundflächen (grüne 

Signatur) und FFH-Mähwiesen (gelbe Signatur). Abgren-

zungsbereich, siehe rote unterbrochene Kontur. Kartengrund-

lage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, modi-

fiziert (2021) 

 

  


